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vu. Auswärtiger Handel.

Dorvemerkungcn.
Die deutsche Handelsstatistik beruht auf dem Neichsgesetz 

über die Statistik des Warenverkehrs des deutschen Zoll
gebiets mit dem Auslande vom 20. Juli 1879, bezieht sich also 
nicht auf das Gebiet des Deutschen Reichs, sondern auf das deutsche 
Zollgebiet. Dieses besteht aus dem deutschen Reichsgebiet mit 
Ausnahme der Freihäfen Hamburg, Kuxhaven, Bremerhaven und

2 österreichischen Gemeinden Jungholz und Mittelberg.
Die Freihäfen und die vom Zollgebiet ausgeschlossenen 

Teile des Reichs — mit Ausnahme des Zvllausschlußgebiets Bre
men — erscheinen daher in der deutschen Handelsstatistik als Ausland.

Eine von den Freihafengebieten abweichende Stellung nehmen 
die Frei bezirke Emden, Brake, Altona, Stettin und Neufahr- 
Wasser ein / sie sind Zollniederlagen mit erweiterten Befugnissen und 
bilden als solche einen Teil des Zollgebiets. Das Zollausschluß- 
gebiet Bremen wird zollgesehlich wie die Freihäfen, hinsichtlich der 
Handelsstatistik wie die Frei bezirke behandelt.

Nach dem Gesetz vom 20. Juli 1879 sind die über die Grenzen

mit den Änschreidüngen für die Handelsstatistik beauftragten Zoll- 
stellen nach Gattung und Menge, Herkunfts« und Be
stimmungsland anzumelden.

Die Bezeichnung der Waren rrfolgt nach dem statistischen 
Warenverzeichnis, das eine Zerlegung des Zolltarifs darstellt. Dem 
statistischen Warenverzeichnis dient das amtliche Warenverzeichnis 
zum Zolltarif, das die statistische Nummer der einzelnen Waren-

Bei der Einfuhr wird als Land der Herkunft der Waren 
das Land bezeichnet, aus dessen Gebiet die Versendung der Waren 
mit der Bestimmung nach dem deutschen Zollgebiet erfolgt ist, also 
in der Regel das Land, aus dessen Eigenhandel die Ware her- 
stammt.

Als Land der Bestimmung ist bei der Ausfuhr das Land 
anzugeben, welches als Endziel einer Sendung angemeldet wird, in 
der Regel also das Land, in dessen Eigenhandel die Ware übergeht.

Die deutsche Handelsstatistik unterscheidet 92 Ländergebiete und 
zwar für Europa 26, Afrika 20, Asien 16, Amerika 23, Austral- 
asien und Polynesien 7.

Die Mengen sind in der Regel nach Reingewicht, sofern 
nicht in einzelnen Fällen ein anderer Maßstab (Festmeter, Faß, 
Stück, Wert) ausdrücklich vorgeschrieben ist, verzeichnet.

Die Wertangaben beruhen auf Schätzungen, die von einer 
Kommission von Sachverständigen alljährlich aufgestellt werden. In 
einigen besonderen Fällen sind die Anmeldepflichtigen zu Wertan
gaben verpflichtet.

Während bis Ende l8S6 von dem DeredelungSverkehr nur der 
Mühlen lagerverkebr mit Getreide und Ölfrüchten und der Verkehr 
mit Reis und Reisstärke in den Reisstärkefabriken in den Speziak-

handet einbezogen, im übrigen aber der Veredelungsverkehr 
getrennt vom Spezialhandel in besonderen Nachweisungen dargestellt 
und nur in dem Gesamteigenhandel mitverzeichnet war, ist von 
Beginn des Jahres 1897 ab auch der übrige Teil des aktiven Der- 
edelungsverkehrs (Veredelung im Zollgebiet), welcher für Rechnung 
eines Inländers erfolgt, in den Spezialhandel eingerechnet »vordem

Ferner werden die unter den statistischen Nummern 480 a—6 
aufgeführten Schiffe — Warcngruppe XV— erst seit Ansang 1897 
in der Statistik über den auswärtigen Warenverkehr des Zollgebiets 
nachgewiesen.

Bei dem Vergleich des Spezialhandels der Jahre 1897 bis 1902 
init den Vorjahren darf dies nicht außer acht gelassen werden.

Im Hinblick auf diese veränderte Grundlage der statistischen 
Anschreibung des Speziakhandeks seit 1897 sind nachstehend bei 
der Vergleichung der für die einzelnen Jahre nachgewiesenen Werte 
für den Zeitraum von 1893 bis 1896 die Werte des Jahres 1893 
und für den Zeitraum von 1897 bis 1902 des Jahres 1897 als Aus
gangspunkt genommen und — 100 gesetzt worden.

In den nachstehenden Übersichten wird der auswärtige Handel 
als Generalhandel, Gesamteigenhandel und Spezialhandel dargestellt.

Der chenerakhairdet umfaßt:
in der Einfuhr:

1. die Einfuhr in den freien 
Verkehr, mit Ausnahme der 
von Freibezirken, Niederlagen

auf Niederlagen nnd Konten. 
4. die unmittelbare Durchfuhr.

in der Ausfuhr:
1. die Ausfuhr aus dein freien 

Verkehr, einschließlich der unter 
Steneraufsicht ausgehenden, einer 
Verbrauchs- oder Stempelabgabe 
unterliegenden inländischen Waren 
(Bier, Branntwein, Salz, Schaum, 
wein, Spielkarten, Tabak, Zucker). 
2. die Ausfuhr im gesamten Verede- 
lungsverkehr. 3. die Ausfuhr aus 
Freibezirken, v o n Niederlagen und 
Konten. 4. die unmittelbare Durch
fuhr.

Der chesamteigenhandes umfaßt die vorstehend bei Ein- und 
Ausfuhr unter 1 bis 3 bezeichneten Verkehrsarten.

Der Lpeziakhandet umfaßt.

Verkehr, unmittelbar oder mit 
Begleitpapieren oder von Frei- 
bezirken, Niederlagen und Konten/

ferner vorn Jahre 
1897 ab

2. die Einfuhr zur Veredelung 
auf inländische Rechnung 
unter Zollaufsicht.

1. die Ausfuhr aus dem freien 
Verkehr, einschließlich der unter 
Steueraufsicht ausgehenden, einer 
Verbrauchs- oder Stempelabgabe 
unterliegenden inländischen Waren 
(Bier, Branntwein, Salz, Schaum
wein, Spielkarten, Tabak, Zucker) / 
ferner vom Jahre 1897 ab 
2. die Ausfuhr «ach der Verede
lung auf inländischc Rechnung 
unter Zollaufsicht.

1. Generalhandel.

Jahr
Einfuhr darunter Durchfuhr

Jahr
Einfuhr Ausfuhr darunter Durchfuhr

1 000 Tonnen 1 000 Tonnen

1893 33 198,7 24 262,9 1 846,7 1898 45 926,o 33 394,o 2 307, z
94 35 167,g 25 918,4 1 973,4 99 48 273,5 33 697,i 2 370,o
9b 35 682,» 26 953,« 1 980,8 1900 49 491,4 36 318,1 2 509,o
96 39 934,4 29 223,« 2 154,, 01 47 829,o 35 796,» 2 472,s
97 43 589,8 31 346,i 2 256,8 02 46 573,1 38 514,9 2 439,«


